
11 - '7b11l der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
"M 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungspcrlode 
DR. FRANZ LöSCHNAK 

BUNDESMINISTER FüR INNERES 

Zahl: 50 1.15/337-11/2/89 Wien, am 29. Dezember 1.9R9 

An den 

Pr~sidenten des Nationalrates 
RtHlo 1 f PÖDF.R 

Parlament. 
_EU1 __ ~j~-D_ 

1fi38 lAB 

1990 -01- ~ 4 

zu ~s,'" IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat SMOLLE und Genossen haben am 

22. Novmnher 1989 unter der Nr. 4574/.J an mich f~ine schrlft­

] i ehe parI affiontar:i sche Anfraee betreffend "Obergri ffe der 

Polizei in Klagenfurt/Gelovec" gerichtet, die folgenden 

Wortlaut. hat.: 

"J. Wie laut.et dar Polizeiberic:ht über den oben angeführten 
Vorfall? 

2. Wie lnutet. die polizeiint.erne Ermittlung ge&en die heiden 
POlizeibeamten , die aufgrund einer Anzeige aes Herrn Riepler 
durc:hgafiihrt wlrd? 

3. Wurden gegen die beiden Polizeiheamten dienstrec:htliche 
Konsequenzen eingeleitet? 

4. Warum sind die beiden Polizeibaamt.en der Aufforderung des 
Herrn Riepler, vor seiner Wohnungstür stehenzubleiben, nicht 
nachgekommen? . 

5. Mit welcher Begründung wurde Herr Riepler von den heiden 
Polizeibeamten geschlagen? 

6. Warum wurde Herr Riepler voriibergehend festgenommen? 

7. Warum wurde über die Festnahme keine Niederschrift angelegt.? 

R. Was gHdmll{(~n Sie zu \Jnl.f~rnehmen, um ähnlichn PolizeiUbergri.f­
fe in Zukunft. zu verhindern?" 

I m (~i nze 1 non führe i eh zur vor 1 i egendnn An f rnge aus: 
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J-h!rr Gerhard RIEPI.ER wurde am 13 .. 11 .. 19R9, um 22.05 Uhr, aus 

Gründen, auf die ich im Hinblick auf meine Verpflichtung zur 

Wahrung dHS AmtsgHheimnisses ohne die Zustimmung des Betroffenen 

nicht eingehen kann, festgenommen. Das Einschreiten der Beamten 

erfolgte über AlJfforderung einHr Hauspartei. Da Fluchtgefahr 

nicht ausgeschlossen werden konnle, wurdHn Herrn RIEPLER Handfes-

seIn angelegt. 

ni~ polizoiinternen Ermittlungen sind derzeit noch nicht abge-

s eh I os SAn, da dnr gegons tiin<ll i ehe Ak tPTlvorgang zu Zahl: 5 B S 1 

4035/R9 IH-)i (jAr St.aal.sanwaltschaft KlagnnfurL anhängir, ist und 

von d h~spr noch ke i ne VAr fügungen ge t ro f ffm worden sind. 

Allfällige dienslrechtliche Konseqllenzen werden von den staatsan-

waltschaftlichen Verfügungen bzw. dem Ausgang eines eventuell 

eingeleiteten gerichtlichen Strafverfahrens abhängig gemacht. 

Die Beamten betraten zwecks Befragung und IdenlitAlsfeststellung 

die Wohnung des Herr.n RIEPLER; eine Befragung im Sltegenhaus 

erschien den Sicherheitswachebeamten nicht angebracht. 

,,'. ," 
."" 
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Nach Darstellung der beiden einschreitenden Sitherheitsorgane 

wurde Herr RIF.PLF.R von ihnen nicht geschlagen; es st.eht. somit. 

Aussage gegen Aussage. 

Auf die Gründe, die zur Festnahme des Herrn RIEPLER geführt 

haben, kann ich im Hi.nblick auf mei.ne Verpflichtung zur Wahrung 

des Amtsgeheimnisses ohne di.e Zustimmung des Betroffenen nicht 

eingphen. 

Ober die Fest.nahme wurdH noch am seIhen Tag, also am 14.1.1. . .1989, 

eirlp schri.ft..1iche Anzeige vnrfaßl. 

Di(~ Frage, ob ein Po]ize:iiibergriff stau.gefunden hat - auf den 

dann mi.t allen zu Gebote stehenden Maßnahmen reagiert werden wird 

- wird nunmehr von den Gericht.en 70\1 klären sein. 
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